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Bon Professor Dr. Richard Meibner - Weinsberg.

Nach dem neuen Weingesetze vom 1. April 1909 i|t die
Umgärung kranker und fehlerhafter Weine unter Verwendung
eines Zuckerzusatzes schlechthin verboten.  Ebenso ist es
untersagt,  derartige Weine, wie es früher vielfach ge¬
schah, auf frischen Trestern einer neuen, d. i. einer Umgäcung
zu unterwerfen. Man war in der Weingcsetz-Kommission
des Reichstages der Meinung, daß mit der Zulassung eines
Zuckerzusatzes zur Umgärung kranker Weine der durch 8 3
zurückgedrängten Panlscherei eine Hintertür geöffnet werde.
Nicht überstreckter und gut behandelter Wein werde nur selten
krank; komme es aber vor und könne dann durch die bekannten,
unbedenklichen Hilfsmittel der Kellerbehandlung, Lüften,
Schwefelnu. ähnl. nicht geholfen werden, so sei der Wein
eben verdorben und eigne sich nicht mehr zum Getränke.
Die Ilmgärung sei bei geordneter Kellecwirtschaft entbehrlich
Und in der Hand weniger gewissenhafter Leute ein gefähr¬
liches Mittel zur Umgehung des 8 3. Seitens der
Regierung  wurde aber mit Recht daraus hingewiesen,
das; die von mehreren Seiten gegen die Gestattung der Um¬
gärung kranken Weines geäußerten Bedenken nicht begründet
feien. Es werde dabei übersehen, daß nur der Zusatz von
Zucker, nicht auch von Zuckerwasser, vorgesehen sei, daß also
der in Möglichkeit einer Vermehrung des Weines gelegene
Anreiz zum Mißbrauche des Verfahrens wegfalle. Außerdem
solle die Umgärung nur mit der von Fall zu Fall einzu-
holcnden Genehmigung der zuständigen Behörden gestattet
sein. Auf der anderen Seite unterliege cs keinem Zweifel,
daß die Umgärung in manchen Fällen  eiir durch-
nus einwandfreies Verfahren zur Behandlung
kranken Weines sei,  das unter Umstünden vor den
anderen etwa in Betracht kvmmenden Verfahren sogar den

Vorzug verdiene. Es sollte deshalb nicht unmöglich gemacht
werden. Bei der Abstimmung wurde aber die Beibehaltung
der Umgäning kranker Weine unter Verwendung von Zucker¬
zusatz abgelehnt.  Nach dem bestehenden Gesetze'darf
also, Zucker oder Zuckerwasser nur bei der Verbesserung der
Weine angewcndet werden, und zwar wiederum nur zu dem
Zwecke, um einen natürlichen Mangel an Zucker, bezw. Alkohol
oder einem Uebermaß an Säure abznhelfcn. lieber die hier¬
bei zulässigen Verfahren, welche das neue Wcingesetz gestattet,
habe ich mich eingehend in dem soeben in dem Verlage von
Eugen Ulm er in Stuttgart  erscheinenden Werke:
„Des Küfers Wein buch"  geäußert. Dort findet sich
auch ein Abschnitt über die Umgärung kranker und fehler¬
hafter Weine, wie sie sich nach dem neuen Wcingesetzc zu
gestalten hat, Da über diesen Gegenstand zieniliche Unsicher¬
heit in unseren Praktikerkreisen herrscht, eine Unsicherheit,
die noch dadurch vermehrt wird, daß in den zahlreich zum
Weingesetz erschienenen Kommentaren auf diesen Gegenstand
nur einseitig cingegangen wird, so halte ich es im Interesse
unserer beteiligten Kreise für durchaus notwendig, diese Frage
an dieser Stelle zu behandeln.

Einige praktische Beispiele möchte ich zunächst herautz-
greifen. Es hat z. B. jemand einen Wein in seinem Keller
liegen, der infolge seines Alters matt und fade im Geschmack
geworden ist, den er aber durch eine Aufgärung wieder jung
und spritzig machen möchte. Es soll sich um ' einen Natur-
wein handeln, dessen Charakter als Naturwcin durch die
Umgärung nicht verloren gehen soll. Wie hat in diesem
Falle die Umgärung zu geschehen? Daß es sich hierbei um
eine in der Kellerwirtschaft allgemein eingeführte Behandlung
dreht, die auch nicht den geringsten Schein der Pantschcrei
an sich hat, wird jeder zugeben müssen. Oder: Es liegt ein
Wein vor, der baktcricnkrank geworden ist, der aber auf
Grund eingehender Untersuchungen nur durch eine Umgärung
wieder hergestellt werden kann. Wie hat man hierbei zu ver¬
fahren? Wie schon oben hervorgehoben wurde, kann das
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alte, vielfach tu An Wendung gekommene Verfahren, hierzu
süße Trester zu verwenden, jetzt nicht mehr in Betracht kommen.
Oder: Wir haben einen bitter gewordenen Wein, der eben¬
falls durch eine Ilmgärung wieder gesund gemacht werden
kann, oder einen schwachstichigen Wein, dem man durch die
Umgärung etwas von der Essigsäure nehmen möchte, oder
einen pasteurisierten, d. h. in einem Pasteurisierapparat zur
Abtötung von schädlichen Weinpflanzen auf 62 Grad Celsius
erwärmten Wein, der aber durch das Verfahren Aromastoffe
und Kohlensäure verloren hat. Wie hat man sich zu helfen,
diese Weine unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimm¬
ungen vor dem Verderben zu schützen und sie vor allem auch
verkäuflich zu machen?

Das Gesetz hat die Umgärung kranker und fehlerhafter
Weine nicht durchaus unmöglich gemacht. Der Weg, der in
diesem Falle einzuschlagen ist, wird durch den § 2 des Wein¬
gesetzes angegeben. Dieser Paragraph lautet: „Es ist ge¬
stattet, Wein aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft oder
Jahre herzustellen(Verschnitt). Dessertwein(Süd-, Süßwein)
darf jedoch zum Verschneiden von weißem Weine anderer
Art nicht verwendet werden." Von diesem Paragraphen
interessiert an dieser Stelle nur der erste Satz. Nack diesem
Paragraphen ist unter „Wein" nicht nur fertiger Wein zu
verstehen, sondern nach den Erklärungen eines Regierungs¬
vertreters auch Trauben, Traubenmaische oder Traubenmost
(Saft ). Die Frage, welche einige Unsicherheit mit sich brachte,
war nur die, ob es gestattet ist, fertigen Wein auch niit
Trauben, Traubenmaische oder Traubensaft zu vermischen
oder zu verschneiden? Auf Grund von Erkundig¬
ungen , die ich an maßgebendster Stelle äu¬
ge ste l l t habe , ist diese Frage vollständig zu
bejahen.  Damit eröffnen sich für die Praktiker aber eine
Reihe von Gesichtspunkten, die ich nun angeben möchte.

Traubensaft können wir in zweierlei Gestalt zur Ver¬
fügung haben. Im allgemeinen erhalten wir den süßen,
frischen Traubensaft unmittelbar nach der Lese, auch die
Trauben und die Traubenniaischen. Es gibt aber ein sehr
einfaches Verfahren, sich den Traubensaft zu konservieren,
so daß man zu jeder Zeit  des Jahres in der Lage ist,
solchen zur Umgärung benützen zu können. Es würde zu
weit führen, an dieser Stelle das letztere Verfahren anzu¬
geben. In „Des Küfers Weinbuch" bin ich auf dasselbe
genau eingegangen.

Wollen wir also einen mattgewordenen alten Wein auf¬
frischen durch eine Umgärung, so vermischt man ihn entweder
mit frischer, süßer Naturtraubenmaische oder mit frischem oder
mit konserviertem Naturtraubensaft. Dabei ist zu berück¬
sichtigen. daß ein Naturrotwein mit Naturmaische oder Natur¬
traubensaft, gezuckerter Rotwein desgleichen, Naturweißwein
mit Naturtcaubenmaischeoder Naturtraubensaft und gezuckerter
Weißwein nur mit Naturtraubensaft vermischt werden va,f.
Ausgeschlossen vom Verfahren ist die Verwendung gezuckerter
Maischen und Traubensäfte, weil eben die Zuckerung nur
geschehen darf, um einem natürlichen Mangel an Zucker bezw.
Alkohol oder einem Uebermaß an Säure abzuhelfen. Da
aber Raturtraubenmaische und frischer Naturtraubensaft nur
vom Beginne der Lese zur Verfügung stehen, so kann dieses
Verfahren nur in einer beschränkten Zeit  zur An¬
wendung kommen. Anders verhält sich die Sache, wenn
wir über konservierten Naturtraubensaft verfügen. Dann
kann die Umgärung zu jeder Zeit des Jahres stattfinden,
und das ist für den praktischen Betrieb von sehr großer
Bedeutung. Ich habe daher in meinem neuesten Werke
empfohlen, daß man sich nach dem einfächen Verfahren zur
Zeit der Lese einige Hundert Flaschen Traubensaft konserviert,
damit man gegebenenfalls in der Lage ist, jederzeit eine not¬
wendig werdende Umgärung eines Weines vornehmen zu
können. Braucht man den konservierten Traubensaft, der sich

auf der Flasche nicht mehr verändert, in einem Jabre nicht,
so kann man ihn für ein anderes Jahr und eine passende
Gelegenheit aufbewahren und verwenden. Denn der § 2
des Weingesetzes gestattet auch den Verschnitt von Wein mit
Erzeugnissen verschiedener Herkunft und Jahre.  Besondere
Bedeutung erlangt diese Bestimmung für die Praktiker solcher
Gegenden, in denen Weinbau nicht betrieben wird. Sie
können sich Traubensaft in einem Weinbauorte konservieren
lassen und dann in ihrem Betriebe verwenden, da auch Er¬
zeugnisse verschiedener Herkunft benutzt werden dürfen.

Das Verwenden konservierten Traubensaftes ist auch
dann sehr zu empfehlen, wenn aus irgend einem Grunde das
Erwärmen der Weine(Pasteurisieren) notwendig war. Durch
dieses Erwärmen werden die schädlichen Weinpflanzen abge¬
tötet; mit der Umgärung müßte man aber warten, bis man
wieder frischen Traubensaft oder Maische hätte. Dem Prak¬
tiker liegt aber vielfach daran, das Produkt möglichst
bald  zu verkaufen. Verfügt ec über konservierten Trauben¬
saft, so steht der sofortigen Umgäcung des Weines seitens
des Gesetzes nichts im Wege. Ebenso ist es bei schwach essig-
stichigen oder bitteren Weinen.

Für mich liegt der Schwerpunkt der ganzen Frage darin,
daß es nach den obigen Ausführungen gestattet ist, die Um¬
gärung eines kranken oder fehlerhaften Weines überhaupt
vornehmen zu dürfen, die auf den ersten Blick durch die
Gesetzgebung ausgeschlossen zn sein schien. Damit ist das
Gesetz einem weitgehenden Bedürfnis der Praxis entgegen¬
gekommen, ohne daß die Befürchtung besteht, es könnte ge¬
pantscht werden. Denn die Umgärung eines Weines mit
Raturtraubenmaische oder Naturtraubensaftist ein durchaus
reelles Verfahren. Unserem Lande werden aber durch die
Auffrischung alten Weines oder durch die Bewahrung eines
kranken Weines vor dem vollständigen Verderben infolge dieser
Umgärungen große Kapitalien erhalten.

dk  Ueüujefitpfß in f)ceii|jen,
Die angekündigte Bekanntmachung im „Reichsanzeiger"

bestimmt die Grenzen der am Weinbau beteiligten Gebiete
des preußischen Staats im Einverständnis mit dem Herrn
Reichskanzler, wie folgt:

1. das südwestliche Weinbaugebiet, umfassend
a) die Kreise Gelnhausen und Hanau des Reg.-Bezirks

Kassel, *
b) die Kreise Frankfurt Stadt und Land, St . Goarshausen,

Höchst, Limburg, Oberlahnkceis, Obertaunus, Rheingau,
Unterlahnkreis und Wiesbaden Stadt und Land des
Reg.-Bezirks Wiesbaden,

c) die Kreise Adenau, Ahrweiler, St . Goar, Koblenz Stadt
und Land, Koche,», Kreuznach, Mayen, Meisenheim,
Neuwied, Simmern und Zell des Reg.-Bezirks Koblenz

<0 die Kreise Bonn Stadt und Land, Rheinbach und
Siegkreis des Reg.-Bezirks Köln,

s) die Kreise Bernkastel, Bitburg, Merzig, Saarbrücken,
Saarburg, Saarlouis, Trier Stadt und Land, St . Wendel
und Wittlich des Reg.-Bezirks Trier,

0 ben Kreis Düren des Reg.-Bezirks Aachen;
2. das mittlere (sächsisch-thüringische) Weinbaugebiet,

umfassend die Kreise
a) Erfurt Stadt und Land, Langensalza und Weißensee

des Reg.-Bezirks Erfurt und
b) Eckartsberga, Naumburg, Ouerfurt, Schweinitz und

Weißenfels Stadt und Land des Reg.-Bezirks Merseburg;
6. das östliche Weinbaugebiet, umfassend die Kreise

a) Bomst des Reg.-Bezirks Posen,
b) Fceystadt, Grünberg und Sagan des Reg.-Bezirks

Liegnitz,
o) Kalau, Krossen und Züllichau-Schwiebus des Reg.-

Bezirks Frankfurt.
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x Aus dem Rhcingau , 9 . Okt . Der Oktober hol
^ucht und naß begonnen . Schwere Regenmengen sind während
der letzten Tage niedergegangen und haben den Boden über¬
läßt , was den Trauben gerade nicht zum Vorteil sein kann.
Doch sie haben den Wettersturz noch ziemlich ertragen und
wenngleich die Rohfäule überall eingesetzt hat , so wird man
doch noch nicht voreilig mit der Lese beginnen . Im Rhein-
ihal ist ja der Herbst bereits im Gange und auch im Rhein-
gau werden Vorlesen geplant ; bleibt aber das Wetter noch
einmal schön und trocken, wird der allgemeine Herbst doch
noch verschoben welchen. Die Trauben sind unter dem Ein¬
fluß der verhältnismäßig hohen Durchschniltswärmc viel edler
geworden , sie sind reif und kann schon jetzt sicher mit einer
mittelguten Dualität gerechnet werden . Leider wird das
Quantum immer weniger , der Sauerwurm hat viel geschadet
und die Roh - und Mastfäule reduzieren noch weiter den
Ertrag . Etwas besser lauten die Nachrichten aus dem oberen
Rheingau , wo mehr als ein halber Herbst in Aussicht steht,
über im allgemeinen wird nicht die vorjährige Erntcmeuge
erreicht werden , da die Oestreicher in den Höhenlagen fast
überall versagt haben . Der lebhafte Verlauf der letzten Ver¬
steigerungen , wobei recht hohe Preise erzielt wurden , läßt ein
lebhaftes Herbstgeschäft erhoffen und wird auch den Most-
und Traubenverkauf animierend beeinflussen.

* A ß m a n n s h a u s e n , 6 . Okt . Die Rotweinlese in
hiesiger Gemarkung begann am Dienstag , den 5 . d. M . —
Die diesjährige Ernte wird in bezug auf Qualität gegen das
Vorjahr zwar etwas zurückstehen, dagegen verspricht die
Qualität vorzüglich zu werden.

* Lorch , 6. Okt . Von dem berufenen Sachverständigen
wurde im Distrikt Hamborn im Weinberge der ffiro . H.
Schneider die Reblaus gefunden.

* Lorch , 8 . Okt . Die Weinlese in hiesiger Gemarkung
nahm gestern ihren Anfang . Man erwartet annähernd einen
halben Herbst.

* Lorch hausen, ' 8.  Okt . Die allgemeine Weinlese
wurde wie folgt festgesetzt: Donnerstag den 7. und Freitag
den 8 . Oktober im Niederflur , Samstag den 9. Oktober vom
Qrt bis zur Wirbelap , Montag den 11 . Okt . von Wirbelay
bis zur Eauber Grenze , Dienstag den 12 . Okt . im Grund.
Die Lese der roten Trauben (Spät - und Klebrot ) hat bereits
am vergangenen Samstag stattgefunden . — Auch in Kaub
hat man mit der Traubenlese begonnen . Ueberall wird über
starke Fäulnis der Trauben geklagt , die die Ernte während
der letzten Tage sehr geschädigt hat.

Aus Rhet « hesse« .
* Aus Rheinhessen,  6 . Okt . Da das Wetter

auch in den letzten acht Tagen sehr ungünstig mar und die
Traubenfäule nur noch förderte , so beginnt man allenthalben
sich auf die allgemeine Lese zu rüsten . Zunächst wurden in
den Orten Guntersblum , Mettenheim und Alsheim die Portu¬
giesertrauben geherbstet . Man rechnete in den letzten Tagen
auf einen Preis von etwa 1.50 Mk. für das Viertel ent¬
sprechend den in der Pfalz erreichten Preisen . Nach den
Portugiesertrauben werden die Sandmoste gelesen, an denen
gleichfalls nicht mehr viel aufzuhebcn ist. Auf einen Quali¬
tätswein kann man jetzt nirgends mehr rechnen . Trotzdem
ist allen Winzern , die dazu in der Lage sind, ihre Kreszenzen
einzukellern, nur zu empfehlen, dies zu tun , die Trauben
behufs Erzielung eines reingärigen Produktes rasch abzukeltern
und bei den voraussichtlich flauen Preisen die Trauben nicht
Zu verkaufen . Nach Konsum - und Mittelwcinen wird — der

geringen Bestände halber — später sicher Nachfrage sein, und
damit ist auch eine Preiserhöhung gesichert. ' In älteren
Weinen war das Geschäft in den letzten Wochen infolge der
sich fortgesetzt verschlechternden Ernteverhältnisse sehr lebhaft.
Es wurden in Waldülversheim 1908er das Stück zu 575
Mark , in Oppenheim 14 Stück zu je 000 Mk., in Nierstein
24 Stück zu 925 — 950 Mk. das Stück verkauft.

* Aus Rhei nh essen,  0 . Okt. Die Aussichten auf
die kommende Weinernte werden immer trostloser , die Säure-
fäule tritt aus Anlaß der nassen Witterung immer stärker
auf , wodurch viele Trauben zu Grunde gehen. An Verkäufen
wurden in der letzten Zeit bekannt : In Nierstein wurden
12 Stück 1908er zu Mk. 10,500 , in Bechtheim 10 Stück
1908er zu - Mk. 6500 , in Zornheim 5 Stück 1908er zu Mk.
3400 , in Osthofen 10 Stück 1908er zu Mk. 6500 , in Gunters¬
blum 6 Stück 1908er zu Mk . 4400 , in Sprendlingen 8
Stück 1908er zu Mk. 4400 , in Dittelsheim 6 Stück 1908er
zu Mk. 2880 und in Stadecken 1908er zu Mk. 2700.

* Bingen,  6 . Okt . Wegen Reblausverseuchung in
der benachbarten preußischen Gemarkung Laubenheim hat das
Kreisamt Bingen verschärfte Maßregeln bei dem Düngcraus-
fuhr aus preußischem in hessisches Gebiet erlassen.

* Bingen,  6 . Okt . Die Ernte der Portugiesertrauben
war sowohl hinsichtlich der Güte , wie auch der Menge recht
zufriedenstellend . Die Trauben waren ausgereift und recht
schön. Die 50 Liter stellten sich auf 12 .80 bis 13 .60 Mk.
Die Ernte der weißen Trauben , die am kommenden Donners¬
tag ihren Anfang nehmen wird , dürfte nicht so ergiebig aus-
fallen, da die Rohfäule sehr überhand genommen hat . Schon
jetzt werden Vorlesen vorgenommen , damit wenigstens die
faulen Beeren ausgeschieden werden können.

* Alsheim,  6 . Okt. Die hiesige Winzergenoffen-
schafl verkaufte dieser Tage 18 Stück 1908er Wein ' zu 700
Mark das Stück.

* Mölsheim,  4 . Okt . Der Portugiescrherbst hat
in unserer Gemarkung begonnen . Die Trauben wiegen
durchschnittlich 60 — 70 Grad und werden pro Viertel ' zu
1.25 — 1.30 Mk. verkauft . Der Absatz ist zufriedenstellend.

U- rn Rhein.
* Bacharach,  5 . Okt. Die Rohfäule hat unter den

weißen Trauben am Mittelrhein in den letzten Tagen sehr
überhand genommen . Es ist eine Einschränkung der Ernte¬
menge davon zu erwarten , außerdem wird es unter diesen
Umständen nötig sein, Vorlesen vorzunehmen . Die Ernte
der Frühburgundertrauben ist bezüglich der Menge unter¬
schiedlich ausgefallen , jedoch nirgendwo reichlich. Das Pfund
wurde zu 20 —25 Pfg . verkauft . In älteren Weinen war
nicht so sehr viel Leben, doch beginnt die Nachfrage sich zu
regen.

JV 1 c u t 1 y t 1 III u u u;

Bezirkssachverständige hat in einem Weinberg int Distrikt
„Anweg ", der Gemarkung Oberdiebach , einen ziemlich um¬
fangreichen Reblausherd festgestellt. Schon vor einigen Jahren
wurden in demselben Distrikt mehrere Neblausherdc aufgefundcn
und ist damals eine ausgedehnte Weinbergsflächc der Ver¬
nichtung anheimgefallen.

* drau ^ ach  6 Okt. Die Polizeibehörde hat in
Anbetracht der -vraubenfaule und des Sauerwurms eine Aus¬
lese für den 11 . bis 13 . d. M . gestattet.

Von der Mosel.
»>1 : V . ' ~ , — •wtiuiuiu » | iu ) ien weroen durch
bte ungtmstige Witterung quantitativ wie qualitativ von
Tag zu Tag geringer . Durch die stark auftretende Rohfäule
schreitet man an vielen Orten zu einer wenig empkehlens-
mo? da? s ü U" bf Uerzig ergab der Vorlese-

das sehr geringe Gewicht von 56 Grad Oechsle bei
Sartre . Auch der Saucrwurm tritt , begünstigt durch

das anhaltende Rcgenwetter , in vielen Lagen sehr stark auf
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und mindert den Ertrag . An der Oberniosel wird schon
vollständig gelesen. Die Ernte ist auch hier sehr gering , in
bevorzugten Lagen kaum V4—Vs Herbst , in Rebenlagen ' / 10
bis 7x5 Herbst . Ebenso gering ist die Qualität . Bei einer-
großen Traubenversteigerung in Grcvenmachern wurden für
die Trauben von 3 Weinbergen . 137 .70 Ar groß , nur Mk.
1351 .20 erzielt . Auf einzelne AuSgebote erfolgte gar kein
Angebot . In Ayl wurde für die Hotte (40 Liter ) Mk.
12 — 12 .30 bezahlt.

Arrs der Rheinpfalx.
* Kallstadt.  6 . Okt . Der hiesige Winzecverein hat

etwa 50 Fuder Portugiesermost zu 205 Mk . das Fuder
abgesetzt.

Aus der Pfalz.
* Aus der Pfalz,  6 . Okt . Die Rotweinlese ist im

Gange und ist die Kauflust eine ziemlich rege . Die Logel-
preise — zirka 40 Liter Maische ■— variieren an der Unter¬
haardt zwischen Mk. 5 .50 und Mk . 7 .— , an der Mittel¬
haardt zwischen Mk. 7 .— und Mk . 8 .50 und an der Ober¬
haardt zwischen Mk. 6 .00 — 7 .50 . Flüssiger Most wurde zu
Mk. 280 —300 per 1000 Liter abgesetzt. Die Traubenfäule
setzte etwas stark ein, was Veranlassung zu vielfacher Weiß¬
kelterung gab . Nach gemachten Beobachtungen dürften 30
bis 31 Logel Maische zu einem Fuder — 1000 Liter —
flüssigen Wein genügen . Die Qualität ist eine verschiedene
und geht sie den einzelnen Gegenden nach zwischen 68 —95
auseinander . Säuregehalt wurde 11 bis 15 pro Mille kon¬
statiert . Der Weißherbst hat an vielen Plätzen auch bereits
begonnen und wo dies noch nicht geschehen ist. wie in Deides¬
heim. Forst , Wachenheim und anderen Orten , dürfte dies im
Laufe der Woche wohl staltgefunden haben . Für Weißmoste
wurden in Ruppertsberg Mk . 11 .00 — 13 .50 , in Königsbach
Mk. 10 .00 — 12 .00 und in Mußbach Mk . 8 .00 — 10.00 die
40 Liter bezahlt . Gekelterte Ruppertsbecger Weißmoste
standen und stehen mit Mk . 375 — 450 die 1000 Liter in
Taxe . Die Witterung ist den Trauben zur Zeit nichts
weniger als günstig . Eine Beschleunigung der Lese ist darum
geboten . Das Geschäft im Verkaufe von Weinen älterer
Jahrgänge ist etwas zurückgetreten.

Au» Bade ».
* Aus Baden,  5 . Okt . Im allgemeinen ist man

mit dem Stand der Weinberge jetzt noch zufrieden , allerdings
konnte bei der ungünstigen Witterung in der letzten Zeit die
Zuckcrbildung nicht fortschreiten . Es ist auf eine halbe Ernte
— bei baldigem Beginn der allgemeinen Lese — zu rechnen,
die Güte dürfte einem Mittelwein gleichkommcn. Allerdings
wird aus einzelnen Gemarkungen ein noch geringerer Herb st¬
ausfall gemeldet , da die Grünfäule wesentliche Fortschritte
gemacht hat . Das Geschäft in älteren Jahrgängen gestaltete
sich im allgemeinen belebt . Die Preise stellten sich für 100
Liter 1908er durchschnittlich auf 40 — 60 Mk., für 100 Liter
1907er auf 55 — 75 Mk.

Verschiedenes.
* Rüdes heim,  3 . Okt . (Rei n gaue r Wein¬

bau  v e r c i n .) Heute Rachmittag fand im Philipp ' schen
Lokale die erste Versammlung der hiesigen Lokalabteilung
statt . Anwesend waren etwa 60 Herren . Herr Oekonomie-
rat Ott begrüßte die Erschienenen namens der Ortsgruppe.
Den Vorsitz übernahm Herr Weingutsbesitzer Bürge ff.
Herr Generalsekretär Koch verbreitete sich in längerer Rede
über das neue Weingesetz, dabei die Paragraphen 3 , 5 , 6
und 7 hervorhebend . Redner meinte / daß ntan mit dem
neuen Weingesetz zufrieden sein könne, da dasselbe den
Forderungen der Winzer Rechnung trage . Der Paragr . 3
handele von Zuckerung , die man örtlich, zeitlich und räum¬
lich eingeschränkt habe . Der für uns wichtigste Teil des

Gesetzes sei in Paragr . 6 enthalten . Ec handele von der
Bezeichnung des Weines . Durch diesen Paragr . werde dem
sogenannten Etikettenunfug gesteuert . Grundsätzlich soll die
Bezeichnung dem Inhalt entsprechen. Doch ist es gestattet
Weine „ benachbarter " Orte , wenn sie „ gleichartig und gleich¬
wertig " sind, unter anderem Etikett segeln zu lassen. Wein¬
händlerverband und Weinbauvcrein haben sich dahin geeinigt:
den Weinbaubezirk von Hochheim bis Caub ( rechtsrheinisch)
und Bingerbrück bis Oberwesel (linksrheinisch ) als „ benachbart ",
anzusehen . Ein idealer Zustand , so führte Redner aus , M
das gerade nicht, aber man habe auf der Mainzer Versamm¬
lung Konzessionen machen müssen und dürfe froh sein, daß
man die rheinhessischen Orte habe abschütteln können . Rhein-
hessen und Nahe bilden für sich einen eigenen Bezirk und sei
für sich einen eigenen Bezirk und sei für sich „ benachbart " .
Ein wichtiger Paragr . sei 7, der vom „ Verschnitt " handele.
In den Bestimmungen liege ein Anreiz zur Hebung des
Hecbstgeschäfts insofern , als ein Käufer von Trauben den
Wein als eigenes Wachstum bezeichnen könne. Redner kommt
sodann über die Buchführung zu sprechen. Jeder Winzer
(auch Winzervereinsmitglieder ) ist zur Führung eines Keller¬
buches verpflichtet, welches über Ein - und Abgang Ausschluß
gibt . Wer seine „Trauben " verkauft , braucht über seinen Haus¬
trunk kein Buch zu führen . „ Weinbauoerein " und „ Ver¬
einigung " haben ein eigenes Schema für ein Kellerbuch ent¬
worfen , welches den Nheingauer Verhältnissen , woselbst man
bekanntlich nicht zuckert, angepaßt sei. „ Zuckerer" könnten
deshalb das Rheingauer Kellerbuch nicht gebrauchen ! An
der nachfolgenden Diskussion , die recht lebhaft war , beteiligten
sich die Herren Weingutsbes . Bibon , Kellermeister Hirschel,
Kellermeister Schmidt , Jos . Trapp und Bceuer -Rüdesheim,
Dr . v. d. Hryde -Geisenheim und Kohlhoff -ÄßmannShausen.

* R ü d e s h e i m , 5 . Okt . (Iu b ilä u m.) Ein Festessen
vereinigte Samstag Abend die Prinzipalität der hiesigen
Firma Scholl & Hillebrand  in deren Geschäftsräumen.
Es galt , die 25jährige Tätigkeit des 2 . Kellermeisters , Herrn
Karl  Jos . Lill , zu begehen. Es war eine schöne Feier,
erhöht durch Reden , denen das in der Firma herrschende gute
Einvernehmen zwischen Prinzipalität und Arbeiter , sowie auch
die Pflichttreue des Jubilars würdigen Stoff verlieh . Den
Jubilar , der von der Firma und seinen Mitarbeitern be¬
schenkt wurde , ehrten auch die Handelskammer und der Ver¬
band der Weinhändlec durch Verleihung von Diplomen.

* St . Goarshausen,  6 . Okt . Auf Veranlassung
des Vorsitzenden des Kreisausschusses sind in der letzten Zeit
in mehreren weinüautreibenden Orten des Kreises, wie Oöer-
lahnstein , Caub , Braubach , Camp , Kestert er . durch den
Kreis -Obst - und Weinbaulehrer Vorträge  über die wich¬
tigsten Bestimmungen des neuen  W e i n g e s e tze s ab¬
gehalten worden , welche von den Interessenten sehr dankbar
ausgenommen wurden.

* Frankfurt  a . M , 6 . Okt . Eine W e i n m e s se
ist im Laufe dieses Herbstes geplant und sind die Vorbereit¬
ungen dazu im Gange . Der Weinhandel , der in früheren
Jahrhunderten ein Hauptartikel in Frankfurt mar und worin
während der. Messe für Millionen Gulden umgesetzt wurde,
ist auch heute noch ein ganz bedeutender Handelsartikel . Es
hat daher das neue Unternehmen einer Weinmesse schon von
vornherein eine gute Aussicht auf Umsatz für die Produzenten.
In den interessierten Kreisen steht man der Sache sehr ivohl-
wollend gegenüber . Interessenten erhalten jede gewünschte
Auskunft durch das Bureau der Weinmesse, Frankfurt a . M .,
Elbestraße 17.

* U n t e r s u chu n g s k0 st e n bei der Einfuhr
von Weinen.  Die Handelskammer Düsseldorf hat über
die Untersuchungskosten bei der Einfuhr ausländischer Weine
folgende Eingabe an den Bundesrat gerichtet : Nach § 9
der Wcinzollordnung hat die Kosten für die Untersuchungen,
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denen ausländische Weine bei der Einfuhr gemäß: s ^
WeingesetzcS voni 7. April 1909 und den AuSfiihrungAu-
stimmungen hierzu unterworfen werden müssen, der Ver¬
fügungsberechtigte zu tragen, ohne daß dabei eine Bestimm-
ung getroffen worden wäre, nach welchen Grundsätzen die
Untersuchungskosten zu bemessen finb.- Auf Grund des 2
Abs. 2 der Weinzollordnung ist vom hiesigen Hauptzollamt
ein Chemiker mit der Untersuchung beauftragt, der, wie uns
mitgeteilt wird, für jede Untersuchung einen festen Satz von
16 Mark berechnet, gleichgültig ob es sich um kleine oder
große Mengen handelt, die eingeführt werden. L>elbjtver-
ständlich ist dieser Kostenbetrag bei der Einfuhr kleinerer
Mengen eine ganz unerträgliche Belastung. Bei der Einfuhr
z. B. eines 100 Liter-FasseS im Wert von 60 Mk. belaufen sich
die Untersuchungskosten auf mehr als 25 Prozent, eineŝ
Liter-FaffeS im Wert von 180 Mk. noch auf mehr als 1 Pro¬
zent, wodurch natürlicherweiseder Handel »r solchen Mengen
ausgeschlossen wird. Eine solche Kostenbelastung bedeutet auch
eine allzu große Benachteiligung der Weine andern als oj er-
reichisch-ungarischen und italienischen Ursprungs, da diese ohne
Untersuchung einqehen, wenn sie von den notwendigen Zeug-
nissen begleitet gehen. Da es nicht Absicht des WeingesitzeS und
der hierzu ergangenen Verordnungen sein kann, den Handel in
dieser Weise 311 belasten und zu schädigen bezw zu unterbinden,
bitten mir den BundeSrak, als Ergänzung zu tz 2 Ab,. -> der
Weinzollordnung die Zollstellen, über die die Einfuhr von Wein
erfolgen daif, anzuweisen, mit den Fachanstalten oder den ach-
verständigen, die mit den Untersuchungen betraut werdru, zu
vereinbaren, daß sich die Kosten nach der Menge und dem Werte
des eingeführten Weines zu richten haben und höchstenso Pro¬
zent des Wertes bei kleineren Einfuhren etwa im Werte bis zu
300 Mk. und 2 Prozent bei größern Einfuhren nicht über¬
steigen dürfen, wobei noch ein fester Höchstsatz von vielleicht
25 Alk. zu vereinbaren wäre. Die Durchführung einer soichur
Bestimmung dürfte nicht auf Schwierigkeiten stoßen.

* Stuttgart,  4 . Okt. Eine Verfügung des Mini¬
steriums des Innern bestimmt, daß alle Teile des König¬
reichs Württemberg als „am Weinbau beteiligte Gebiete" un
Sinne des Paragraphen 3 Abs. 3 des Weingesetzes zu be¬
trachten sind.

C5p~'
I

<4r
Ausland.

Frankreich.

I

* Die W ei n messe in  33 or b e a uv. Vor kurzem
erst stand an' dieser Stelle eine Nachricht über einen von
Winzern und Weiirbesitzern der „Gironde' gefaßten Entschluß,
dieser altberühmten und französischen Provinz, in der die
ausgezeichneten und edlen Weine der Mvdoc, Graves, ' •
Emilion, Pomerol, Libourne, Boücg, Blaye und Sauternes
gedeihen, der sicher großes Interesse erregen durste. Diese
Produzenten werden auf einem der größten Platze der Stadt
eine Bordeauxwein-Messe abhalten, die vom 11. V>s zum
18. November, also insgesamt 8 Tage dauern soll. Auf
einer unendlich großen Galerie gelangen, nach ihrer geograp)-
ischen Lage geordnet, Weinproben aus allen Regionen zur
Ausstellung und alle Besucher und Käufer können mit den
wirklichen Züchtern dieser Weine die Preise diskutieren und
Kostproben nehmen. Kanfleute, Makler, Hoteliers und Nr-
staurateure finden auf der Bordeauxweln-Mesfe alle rechtS-
gülliqen und echten Bordeauxweine garantiert ieinen Ur¬
sprunges vertreten. Die Weinmesse steht unter den, Protek¬
torat der höchsten offiziellen Autoritäten: der Herren Morris
Vice-Präsident des Senats des Präfekten der »Gironde ,
der Senatoren und Abgeordneten des Conseils Gm' vral ,
der Präsidenten der Syndikate aus allen Bezirken der„Gironde

und der Direktoren der größten Zeitungen dieser Region.
Damit werden also zum ersten Male die echten Weine der
„Gironde" dem Publikum unter „offizieller Kontrolle" vor¬
geführt. Ein Kat, log mit sämtlichen Adressen der Wein¬
züchter und Angaben enthaltend über die charakteristischen
Eigenschaften ihrer Gewächse, über die disponiblen Quan¬
titäten sowie der vorrätigen Jahrgänge, wird sowohl an
Interessenten, die nicht nach Bordeaux kommen können, als
auch an solche die sich vor ihrer Reise gründlich unterrichten
wollen versandt. Man kann diesen Katalog von heute ab
von dem„Comitö de la Foir a»x Vins de Bordeaux, Bureau
de la Gironde" in Bordeaux(Frankreich) verlangen.

* Die französischen Weincxporteure gegen
das neue deutsche  W ei n g esetz. Der südöstliche
Landesverband des „Comitü Commereial Franco-Allemand"
zu Bordeaux hat, wie mir schon kurz erwähnten, dem fran¬
zösischen Haudelsminister soeben eine Eingabe unterbreitet,
in welcher er lebhaft gegen die durch das neue deutsche Wein¬
gesetz und die zollrechnischen Ausführungsbestimmungen vom
17. Juni 1909 eingeführte amtliche Prüfung ausländischer
Weine beim Eingang nach Deutschland Stellung nimmt, wegen
der schweren Unzuträglichkeiten, welche die Anwendung dieser
Vorschrift mit sich bringen müsse. Es ist allerdings den
französischen Weinexporteuren freigestellt, ihren Sendungen
Untersuchungsbescheinigungen der zuständigen französischen
Laboratorien zuzufügen, in welchem Falle von einer amtlichen
Analyse bei der Einfuhr nach Deutschland Abstand genommen
wird. Die genannte Vereinigung betont aber, daß bei den
großen Herbst- und Frühjahrs-Versendungen von Bordeaux
oft 12 000 Fässer und mehr während einer Woche nach
Deutschland verfrachtet werden. Angesichts dieses Umfanges
der Versendungen würden die französischen Aemter zweifellos
nur mit außerordentlichen Verzögerungen die verlangten Be¬
scheinigungen erledigen können, und der Wein während dieser
Zeit, allen Einflüssen der Temperatur ausgesetzt, aus der
Straße liegen. Rechne man dazu noch den Verdruß, die
Umständlichkeiten und Kosten, welche mit der Beschaffung
dieser Bescheinigungenunv ihrer Uebersetzungen ins Deutsche
ganz unvermeidlich verbunden sind, so komme man zu dem
Schluß, daß die deutsche Vorschrift den ganzen französischen
3öeinexport nach Deutschland aufs schwerste beeinträchtigen
müsse. Das französische Gesetz vom 1. August 1905, die
behördlichen Verwaltungsbestimmungen und die amtlichen
Organisationen zur Unterdrückung von Verfälschungen ent¬
sprächen aber bekanntlich allen Anforderungen und gäben
ausreichende Garantie, daß alle nach Deutschland gelangenden
französischen Weine wirklich absolut reines Produkt seien.
Unter diesen Umständen möge der Handelsminister die er¬
forderlichen Schritte tun, um zu erwirken, daß — ähnlich
wie die schweizerische Regierung analoge Schwierigkeiten
unlängst gelöst habe — auch die deutsche Regierung der
drohenden Schädigung des französischen Weinexports in gc-
eignelec Weise zuvorkomme. Mindestens aber müsse verlangt
werden, daß die deutscherseits vorgenommene amtliche Prüfung
unentgeltlich sei, entsprechend der ebenfalls unentgeltlichen
Prüfung ausländischer Produkte in Frankreich.

Stesnltate von Wein -Bersteigerungen.
* O estr i ch, 5. Okt. Die GeschwisterE ser. Heinrich

Johann Ku nz, Bernhard Witt ma n n und W. Winkel
Erben , Weingutsbesitzer in Oestrich, Mittelheim und Winkel
im Rheingau, versteigerten heute 40 Nummern 1908er Weine
aus eigenen Gütern der genannten Gemarkungen. Diese
Weine wurden bei lebhaftem Geschäftsgang sämtlich zu¬
geschlagen. Die Preise stellten sich von 400- 820 Mk.
per Halbstück, durchschnittlich erbrachte ein Halbstück 554 Mk.
Insgesamt wurden 22,170 Mk. erlöst.
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Mainz , 5. Oft. Heute brachte dahier im Konzert¬
haus der „Liedertafel" Herr Weingutsbesitzer Franz Josef
Sander von Nierstein LI  ganze und 31 Halbstück
1 .10 8 « Weine zur Versteigerung. Der Besuch derselben
war ein überaus starker, die Kauflust eine lebhafte. Die
1200 Liter erzielten: Domthal 810, Steinrutsch 800, bto.
810, dto. 790, Humerthal 890, bto. 760, Galgenberq 780,
bto. 870, bto. 780, bto. 810, Findling 890, Heßbaum 810,
Neunmorgen 850, Bildstock 890, Humerthal Riesling 970,
Nackenheimer Loch 890, Domthal 910, dto. 920, Schmitt 940,
Domthal Riesling 1040 Mk. 1 Stück Fockenberg wurde bei
einem Gebot von 850 Mk. nicht zugeschlagen. ' Die Halb¬
stuck, 600 Liter, erzielten: Schmitt 470, Fockenberg 520,
Galgenberg Riesling 540, Roßberg Riesling 530, Domthal
510, bto. 570, bto. 550, Schnappenberg ßiü , Warte 590,
Große Steig 590, Heiligenbaum 600, bto. 620, Orbcl 700,
btü. 650, Auflangen 740, Oelberg 810, Oberes Thal 880,'
Kranzbetg 960, Rehbach .1720 Mk. 12 Halbstück wurden
bei nachfolgenden Geboten nicht zngeschlagen: Heiligenbaum
600, Orbel 650, Kirchberg 730, Schlangenbera Riesling 740
Pfuhlweg Riesling 820, Streng 820,' Pfuhlweg 830', Kehr
780, Streng 900, Hipping Riesling 1030, Auflangen Ries¬
ling 1050 Heiligenbaum Riesling 1140 Mk. Von den
zurückgezogenen Weinen wurden nach der Versteigerung noch
eine Anzahl freihändig abgegeben. Der Erlös bei der Ver¬
steigerung betrug 31,220 Mk., durchschnittlich per Stück
1007 Mk. ohne Faß.

AintlLeh g «r«riehte llivSiunntcn zur Z»»eker-
4-rsze,rtt >«rstiii »i„ r»,»s fm rumste.

Die Wichtigkeit, den Zuckerprozcntgehalt der Weintrauben¬
maische beim Ein- und Verkauf zu wiffen, ist jedem Interes¬
senten bekannt, weil er aus dieser Kenntnis, die Qualität
des nach der Vergährung entstandenen Weines, bezw. dessen
Alkoholgehalt vorhersehen kann.

Allerdings besteht, um überhaupt Schlüsse ans gemachten
aräometrischen Prüfungen ziehen zu können, die Notwendig¬
keit, geeigneted. h. brauchbare Instrumente zu besitzen, was
leider in den meisten Fällen nicht zutrifft.

Die im Handel befindlichen Mostwagen gehen meist erst
vom Erzeuger in die Hände des Engrosisten, von diesem in
Besitz des Wiederverkäufers und erst von letzterem ersteht sie
der Konsument. Daß jeder der Beteiligten etwas verdienen
will ut natürlich und selbstverständlich und kann der heute
bestehende, gedrückte Verkaufspreis nur auf Rechnung der
Qualität des Artikels fallen.

Der einzige Benachteiligte , beim Ankauf
minderwertiger Instrumente ist aber der
Konsuntcnt , nämlich jener , welcher dieselben
w i r kl i chv cr w en d et,  da ihm damit sowohl beim Erstehen
wie beim Verkaufen des Mostes, in Unkenntnis der richtigen
Qualität desselben, Nachteil erwachsen kann.

Es erschien deshalb geboten, gleichwie im Handverkaufe,
geeichte Gewichte und Hohlmaße verwendet werden müssen,
auch bei aräometrischen Wägungen im Handel geeichte In¬
strumente zu benützen und wurde von Seite des österreichischen
Ministeriums in anerkennender Weise mit der amtlichen
Prüfung der Kl o ste r n eu b u r g e r Mostwagen zur
Feststellung des wahren Zuckergehaltes im
M o ste der Anfang gemacht.

Damit wird vor allem dem reellen Handel Tür und
Tor geöffnet, da jeder wahrhaftig erfahren kann was er
kauft und außerdem der wertlose Lug und Trug bringende
Handelspofel aus der Welt geschafft

Wir wünschen nur, daß' die in diesem Falle wohlerkann¬
ten und richtig erfaßten Bestrebungen der österreichischen
Regierung gewürdigt und von den beteiligten Kreisen ver¬
standen werden, daß Jeder, der Interesse daran findet, zu
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wissenw a s er abgibt und was er einkauft, sich beim Most¬
umsatz der amtlich  g e e ich te  n Klosterneuburger Mostwage
bedient und jede andere, zweifelhafte Wage bei Seite legt.

Die Firma Heinrich Kappeller, Wien V/l Fcanzensgasse
Uto 13, liefert diese geeichten Mostwagen pr. Stück smt.
Emballage und Spesen zu K. 6.50.

Die ittt HVinc.
.Eine neue Metbode, den Alkoholgehalt in Flüssigkeiten

(W->n, Bier, Maische, Essig re) festzustellen, hat die alt¬
bekannte Wiener Spezialficma Heinrich Ka p p el l er,
Wie » , V/l Franze nsgasse  13 , gefunden und sich die¬
selbe patentieren lassen.

Es handelt sich bei diesem Verfahren, ganz abweichend
von allen bisherige», den Alkoholgehalt auf maßana-
lytische in W ege,  also oh n e Abdampfen zu finden und
zwar mit einer zweifellosen Genauigkeit von 2/10 Prozent.

Die Raichlieit, »ut welcher eine Prüfung durchgeführt
weiden kann (2—3 Minuten), der billige Anschaffungspreis
der ganzen Einrichtung(35 Kronen) sowie die exakte Funktion
und die einfache Handhabung, empfehlen es von selbst jedem
Interessenten, sich eine derartig notwendige, nie versagende
Kontrollvorrichtung anzuschafsen und können wir in Kenntnis
der guten Verwendbarkeit derselben, insbesondere wegen ihres
geringen Volumens, beim Weinet » kauf,  den Herren
Weinhändlern deren Anschaffung auf das Wäimste empfehlen.

(Die obige Firma sendet über Aufforderung sofort be¬
zughabende Prospekte ein).

Literarisches.
* Das Weingesetz  vom 7. April 1909, nebst den

Ausfuhrungsbestiminnngen von, 9. Juli 1909, ist in einer
recht netten und handlichen Ausgabe, mit Inhaltsübersicht,
Formularen  und Sachregister soeben bei W. Kohl-
Yaminer in Stuttgart  erschienen zum Preise von 50 Psg.
geheftet in Kartonumschlag und 70 Psg. in Leinwand ge¬
bunden. Dieselbe ist preiswert und zu empfehlen. (Auch
durch alle Buchhandlungen zu beziehen.)

Terminkalender für Weinversteigerungen
V * *  Herbst 1909.

Versteigerer:November.
Landwirlschastl. Central-Darlehnskasse

für Deutschland, Weinabteil. Eltville.
Dezember.

Peter Kerz III.
H. Pabstmann Erben
Reinhold Senfter
Karl Erne
Konrad Juiigkeii»
I . Selig»,an» Erbe»
B. Hertz Wwe.
Georg Schmitt
Landwirtschafll. Eentral-Darlehnskasse

für Deutschlaiid, Weinabteil. Eltville.
Wege» weiterer Auskunft wende mau sich an die

Expeditiond.„Nheingauer Weinzeitnng"
(fachmännische Ansknnftstelle für Wein-

verfteigerungen — Telephon No . « ) ,
woselbst auch alle auf eine Versteigerung bezüglichen Arbeiten, wie

Festsetzung des Termins,
Druck der Weinliften, Steig -Nrn. und

Stcigscheine,
Lieferung von Kommissionär-«. Weinhändlcr Adressen

Versandt der Weinlistcn an die Wein-
Händler und -Kommissionäre,

Besorgung der Weinversteigerungs Anzeige»
»n dce nur bestgccignetstcn

Blätter — unter Gewährung hohen Rabatts — u . s. >v. zur
prompten und billigsten Erledigung übernommen werden.

-vermin: Ort:

13. Mainz

6. Mainz
7. Mainz

14. Mainz
16. Bingen
16. Mainz
20. Mainz
21. Mainz
22. Mainz
28. Mainz
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Letzte Nachrichten.
* Oestrich , 7. Okt. Das WinzerhauS der Winzer¬

genossenschaft in Liguidativu wurde von der Chemischen Fabrik
Rudolf Koepp u. Co. für 19,000 Mk. erworben.

* Oppenheim,  8 . Okt. Im Gemeindehause fand
gestern vormittag die Versteigerung der Trauben aus dem
städt. Weingute statt. Die gesamte Kreszenz, die auf 1-18
Eichen tariert ist, jedoch wohl 150 Eichen ergeben dürfte,
steigerte WeinkommissionärJakob Seligmann um 18.<0 Alk.
die Eiche. — In Kürze erfolgt die Versteigerung der Kres¬
zenz des Hospitalgutes. — Der allgemeine Gartenherbst hat
gestern, der allgemeine Herbst in Ludwigshöhe heute begonnen.
Die Weinberge bleiben bis 18. Okt. geschlossen. Das Ver¬
kaufsgeschäft wird jetzt allenthalben lebhafter. So werden in
Guntersblum und Gimbsheim für Weißweine jetztj  Mk. die
Eiche gezahlt. In Mettenheim ist ein großer Teil sehr früh¬
zeitig angekauft worden und in festen Händen; es wuroen
für Rotwein 1.50 Mk, für Weißweine1.75—1.80 Alk. pro
Eiche gezahlt. Jetzt werden bereits1.90 1.95 Mk. geboten.

Die Lese derH*ortugieser-2rauben
in der Gemarkung Modenheim be¬
gann Donnerstag , den 7. Mt . und
währt bis Dienstag , den 12. Hkt.
Kaufliebhaber sind freundlichft ein- ^
geladen.

Modenheim, 8. Oktober 1909.
- Großh. Bürgermeisterei Bodenhelm:

Wecker.

Drahtspanner und Weinbergsstäbe
aus L und T - Eisen liefert von 40 Pfg . an

B. Strieth , Winkel.
Druckn. Verlag von Julius Etienne Wwe. (Otto (Stiemte), Oestrich.

Verantwortlich: Otto Eiienne.  Oestrich a. Rl>._

Bekanntmachung*
Dienstag, den 12. ds. Mts ., vorm. 11 ro'ĉ

auf dem hiesigen Rathause die diesjährige
Hrauöen-Kreszenz

der Friitzmesscreiwernderge und des Magdnlcnen
iveinlrergs ableilungsweise versteigert.

RüdcSheim,  den 8. Oktober 1909.
Der 5rirchc»vorstand.

Traubentrestern*
Donnerstag, den 14. Oktober 1909, vorm. 11 Mir,

werden im Dienst,zinxner dev Rentamts , Herrngartcnstrastc
Re. 7, dahier die während der diesjährigen Erntea»-o den domanen-
fiskalischen Weingutsbezirken Hochyeim, Steinbcrg , Vatten-
heim, Marcobrunn, Gräsenberg, Rauenthal, ^ ltville, R»des-
heim und Astmannshauseu, sowie ans de» Weinbergen der Kgl.
Lehranstalt zu Geisenheim sich ergebenden-uranbentreltern osfcnt-
lich versteigert, und zwar nur an Branntweinbrenner , welche die
Trestern selbst in der eigenen Brennerei zur Branntwein-
bercitung verwenden müssen.

Wiesbaden , den7. Oktober 1909. __
Flönigt'. Domanen-Hientamt.

Wiesen u.Weiden
müssen unbedingt auch mit

Kali
gedüngt werden , wenn wirklich
nährstoffreiches Futter in
grosser Menge geerntet worden
soll. Denn die Worte:

.-.Viel Futter , viel Vieh,-
v\ ! Milch, viel Geld ."

heule mehr denn je
Ci-dvüti ;- g. Die geringen Aus*
gaben tür die Kalisalze bringen
Uur",‘>den grossen Mehrertrag
an wirklich gutem Futter reichen
Gewinn. Der Herbst ist die

beste Zeit zur Düngung.
WoitoreAuskunftund ausfOKrlicfcS

BroachOranbereitwillig»»
und kostenlos durch die

Agrikultur-Abteilungdts
Kaiisyndikafs6.m.b.H..
Leopoldshall-Stassturt.

oder durch die
Landwirtschaftliche Anskunftsstelle des Kali-

Syndikats 6 . in. I). H., Cöln a. Rh., Komödien
strasse 71/78.

Amtlich geeichte Klosterneuburger Mostwagen

J

zur Zuckei prozentbestimmung im Moste,
sowie

neuer patentierter Alkoholprilfungs-Apparat
zur Ermittlung des Alkoholgehaltes im Wein,

sind einzig und allein zu beziehen beim Erzeuger

Heinrich Kappeller, Wien (Oesterreich) V/l, Franzensgasse 13.
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lii 'tmzuavlitir ülasebiiicufabrik , Filter - und Asbest - Werke

Theo Seitz, Kreuznach, Rheinland
Zweigniederlassungen : Wien , Mailand , London . Lager : Paris, Buenos-Aires und Melbourne.

Seit 1905.
4S  mir IliicIlSilo IlINMOO» ’* eiseI - Klu-enpokale

lIvLllolC fUIn/jLH lIuüllwjtll 3 Grand « Prix | 12 Gold . iHedaillen
1 staatliche Verdienstmedaille.

SUf \  y ’tipli a  Pu in hau  Mr Hand-,Maschinen-und
MJIL X Ulliptll Botop-Beti’ieb.

^eu■ Seitz ’sche Neu!
Elektromotor-

Kolben -Pumpen

99 Mava 4Ä
mit, Sicherheitsventil u. Ein¬
richtung zum Vor- u. Rück¬
wärtspumpen und zur Regu¬
lierung der Fiirdermenge.

Grösster Fortschritt!
Vollkommenste Kelierpumpe!

J<feindkörper wie Triiubtnkiimme, Steine, Holz können sie weder
beschädigen noch im Funktionieren stören . Trotz der soliden,

vollendeten Konstruktion schon von M. 730 an.

Neu! Sciiz ’aclic Neu!

pumpen
iu solidester Ausführung, in. äusserst
leichtem Gang u.grösster Leistungs¬

fähigkeit , schon v. II . 85 an.

fein-1<titelten
in grosser Auswahl.

Lager und Extraanfertignng
Rob. Hesse& Co.

Magdeburg
Kostenfreie Zusendung des

Muster -Sortimentes A.

vergessen Sie es nichts

r  Lehmann&AssmyTuchfabrik Spremberg
Postfach 21

verkaufen direkt ab Fabrik
Anzugs-Stoffe, Paletot-

Stoffe, Joppen-, Hosen- u.
Westsnstoffe, Damentuche
jedes Mass an Private zu

unerreicht billigen Preisen.
Muster an Jedermann frei!

Zementfässer mit Glasausfütterung
vorzüglich zur Lagerung von

Wein , Branntwein , Sprit , Obstwein , Oel , Petrol usf.

Anlagen in allen Ländern . Auskunft kostenfrei

Borsari&Co.,E£ adueru Zollikon-Zürich
(Schweiz.)

Stephan Dries, Kisten-Fabrik,
Wiesbaden, Oranienstrasse 21.

Telefon 788 - Telefon 788

Spezialität:

IPF “ Preisliste gratis

Tlr 4L

Junget tüchtiger
Rüttler 11. Degorgeur

ledig, wird von erstklassiger
Champagner -Kellerei
Rieder-Oesterreichs gesucht.

Offerten mit Zengnisabsckirifien
unter W . 324  nn ÜRitbolf
Moste, Wien I.

Gebrauchte Hljkautische
Wtlntttkffe

gut erhalten billig zu verkaufen.
Näheres unter No. 2268 Exp.
d. Bl.

Zucht - u. Legehühner
beste Eierlcgcr
versendet gut n. billig
M. Becker,

Gelügelhof
Weidenau 72 a ( Sieg ) .

Telephon 679, Amt Siegen,
Preisliste gratis und franko.

Henn ’s patent.
Keller -Oefeii.

Für Zollk oller Oefen mit

Aussen feuerung

C5ig

ec
03

4- >
eC

Prospekten. Gutachtens
stehen zu Diensten.

E. Henn , Ofenfabrik
Kaiserslautern.

Wein -Gut-
Berkauf

Erbteilungshalber
grösi. Weingut, beste Lage Rhein¬
hessens, vorzügl. im Stand, sof.
zu verkaufen. Offerten unter
F G 40S « an Rudolf Moste,
Gießen.
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